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BUNDESMINISTERIUM
FUR FINANZEN

Frau Prasidentin
des Nationalrates
Doris Bures
Parlament

1017 Wien

Wien, am 16. Marz 2016
GZ. BMF-310205/0009-1/4/2016

Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.7691/] vom 27. Janner 2016 der
Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes

mitzuteilen:

Zu 1. bis 4.:
Gegenliber der Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3432/J vom
14. Janner 2015 ist keine Anderung eingetreten.

Zu 5. bis 7.:

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 107 Bediensteten der Zentralleitung des
Bundesministeriums fiir Finanzen Bundeskreditkarten flir Dienstreisezwecke zur Verfligung
gestellt; im selben Zeitraum wurden 16 Kreditkarten eingezogen. Fiir Bedienstete des
Ministerbliros wurden in diesem Zeitraum finf Kreditkarten zur Verfligung gestellt.

Im Finanzressort erhalten jene Personengruppen eine Bundeskreditkarte, welche (ber
dienstliche Veranlassung regelmaBig Vorgange im Buchungs- oder Zahlungsverkehr
abzuwickeln haben. Es handelt sich dabei sowohl um einzelne Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Kabinetts des Bundesministers, als auch um einzelne Sektionsleiter,
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Abteilungs- und Gruppenleiterinnen und -leiter und Referentinnen und Referenten in

einzelnen Fachabteilungen des Ressorts, die mit solchen Aufgaben betraut sind.

Zu 8.:

Die Bedingungen zur Nutzung von Corporate Cards durch Organe des Bundes zwecks Tilgung

finanzieller Zahlungsverpflichtungen des Bundes mittels dienstlich zur Verfligung gestellter
Kreditkarte (Bundeskreditkarte) sowie die Aufgaben und Pflichten der beteiligten Organe sind
in der Richtlinie fir den Einsatz von Bundeskreditkarten in Bundesdienststellen geregelt.
Gegenliber der im Zuge der Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage
Nr. 3432/J vom 14. Janner 2015 (ibermittelten Fassung ist keine Anderung eingetreten.
Jedem Ressort ist es jedoch unbenommen, ressortintern dariber hinaus gehende
restriktivere Regelungen zu erlassen. Die angesprochene Richtlinie ist unverandert fur alle

Bundesbediensteten liber das Bundesintranet abrufbar.

Zu 9. bis 11. sowie 14.:

Kreditkarten werden im Bundesministerium flir Finanzen nur an einen ausgewahlten,

zahlenmaBig eingeschrankten und verantwortungsbewussten Personenkreis ausgegeben, der
im Zuge der Geschaftsfiihrung solche Ausgaben flir das Bundesministerium fir Finanzen zu
tatigen hat, die regelmaBig oder sinnvollerweise mit Einsatz der Kreditkarte beglichen
werden. Die Ausgabe von Kreditkarten ist dort unumganglich, wo im tdglichen
Geschaftsverkehr der bargeldlose Zahlungsverkehr (blich ist.

Eine Absicherung gegeniber Missbrauch ist in mehrfacher Weise gegeben. Einerseits sind die
Kreditkarteninhaberinnen und -inhaber strafrechtlich, zivilrechtlich und dienstrechtlich
verantwortlich, andererseits erfolgt durch das angewendete Buchungssystem eine rasche
Kontrolle von Zahlungen. Die Erfassung, die Freigabe und die Buchung einer Zahlung werden
von verschiedenen Personen durchgefiihrt (,,Vieraugenprinzip™) und gewahrleisten so einen
ordnungsgemaBen Gebarungsvollzug. Weiters unterliegt die Gebarung der Kontrolle der
Buchhaltungsagentur und des Rechnungshofes.

Zu 12.und 13.:

Auch im Jahr 2015 wurde im Bundesministerium fiir Finanzen keine unbefugte Verwendung

fir dienstfremde und private Zwecke getétigt. Im Ubrigen wird darauf hingewiesen, dass
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privat verursachte Kosten gemaB den Richtlinien von der beziehungsweise dem Bediensteten
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an die haushaltsfiihrende Stelle zu refundieren sind.

Zu 15. und 16.:
Jahr Gesamtsumme | davon Aufwendungen davon Aufwendungen
pro Jahr fiir Bedienstete fiir Bedienstete
sonstiges Ressort Ministerbiiro
2015 € 216.845,-- € 176.487,-- € 40.358,--
Zul7.:

Kreditkarten werden nur im dienstlichen Interesse in Anspruch genommen und stellen eine

Verwaltungsvereinfachung im Buchungs- und Zahlungsverkehr dar. Es ist daher beabsichtigt,

diese verwaltungsékonomische Vorgangsweise beizubehalten.

Der Bundesminister:
Dr. Schelling
(elektronisch gefertigt)

3von3

=5 BMF

BUNDESMINISTERIUM

FUR FINANZEM

. : Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prithinweis https://amtssignatur.brz.gv.at/
Datum/Zeit 2016-03-25T09:32:48+01:00

Unterzeichner

Bundesministerium fiir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

956662

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner

Par | arent sdi rekti on

T OSTRS
AQ’\'“( Tble’f’&
/S <

/< N\

Datum/Zeit-UTC

2016- 03- 25T09: 37: 54+01: 00

[ Parlamentsdirektion
\ SIGNATUR

\ /
\

Prifinformation

I nformationen zur Prufung der el ektronischen Signatur und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si gnatur

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektronisch signiert.

www.parlament.gv.at

Seite 3



		2016-03-25T09:32:48+0100
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-03-25T09:37:54+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




